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Art. 1 § 24 NÖ GRWO 1994
Verständigung vom
Berichtigungsantrag

 NÖ GRWO 1994 - NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.04.2022

Die Gemeinde muß Personen, gegen deren Aufnahme im Wählerverzeichnis ein Berichtigungsantrag eingebracht

wurde, davon mit Bekanntgabe der Gründe innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen des Berichtigungsantrages

verständigen. Die Verständigung muß die Mitteilung enthalten, daß sich die Personen binnen zwei Tagen schriftlich

oder mündlich zum Berichtigungsantrag äußern können.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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